Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen e.V. (LAG)

Protokoll

der Mitgliederversammlung am Montag, 16.11.2009, 17 Uhr, Südring 36

anwesend: 28 Personen laut Teilnehmerliste sowie 2 Gebärdensprachdolmetscherinnen und 1 Assistent; es waren 25 Mitgliedsorganisationen vertreten.
entschuldigt: Lebenshilfe Schenefeld, Barrierefrei Leben, Bernard Lievegoed Institut, Deutscher Diabetikerbund, Behindertenforum Walddörfer, LV Legasthenie und Dyskalkulie

1) Der Vorsitzende Hr. Becker begrüßte die Teilnehmer und Staatsrat Dr. Michael Voges, Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz als Gast. Es folgte eine Vorstellungsrunde.

2) Aktuelle Entwicklungen in der Politik für behinderte Menschen
Hr. Dr. Voges referierte zu verschiedenen aktuellen Themen.
a) UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
Die Konvention ist nicht nur für den Bereich der behinderten Menschen wichtig, sondern enthält die Vision einer Gesellschaft mit einer Vielfalt, in der Abweichungen normal sind. Artikel 8 (Bewußtseinsbildung) richtet sich an die gesamte Gesellschaft, nicht nur an Behörden und Gesetzgeber. Umsetzung und Anwendung werden einen längeren Prozeß nötig machen. Weltweit gibt es Länder, in denen die Diskriminierung behinderter Menschen viel ausgeprägter ist als in Deutschland; hier geht es auch um internationale Solidarität. 
Die internationale Ebene ist durch in der Konvention vorgesehene Konferenzen und Berichte geprägt. Auf der nationalen Ebene ist ein Nationaler Aktionsplan vorgesehen und auch Bestandteil des Berliner Koalitionsvertrages. Als zentraler Anlaufpunkt („focal point within government“) ist das Referat Gleichstellung behinderter Menschen im Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung vorgesehen. Für Hamburg wurde zwischen den Staatsräten der verschiedenen Behörden abgesprochen, daß der „focal point“ in der Abteilung Eingliederungshilfe des Amtes für Soziales angesiedelt wird. Daneben ist ein Koordinierungsmechanismus vorgesehen; hier wäre die Senatskoordinatorin Fr. Blumenthal eine denkbare Stelle. Ob darüberhinaus ein unabhängiger Koordinierungsmechanismus in Hamburg nötig ist, ist noch nicht entschieden. Von der Anhörung im Sozialausschuß der Bürgerschaft am 1.12. werden weitere Erkenntnisse erhofft. 
b) Reform der Eingliederungshilfe
In der kommenden Woche wird die Arbeits- und Sozialminister-Konferenz (ASMK) in Berchtesgaden ein Positionspapier beschließen. Die bundesgesetzliche Reform wird voraussichtlich die gesamte Legislaturperiode benötigen. Grundgedanken sind: die Hilfen sollen an persönlichen Bedarfen orientiert werden, nicht mehr an Wohnformen. Das Hilfesystem soll durchlässig und flexibel werden. Als Alternative zur Werkstatt für behinderte Menschen sollen verstärkt Chancen auf dem Ersten Arbeitsmarkt genutzt werden. Ein neues Verfahren der Bedarfsermittlung für die Hilfen ist nötig, auch als Hintergrund für Qualitätsfragen. Dazu ist ein Konsens nötig zwischen Leistungsträgern (Kostenträgern), Leistungserbringern und Nutzern. Das Verfahren muß mit der Reform der Pflegeversicherung (Neufassung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs) abgestimmt werden. Wohnen (und Lebensunterhalt) einerseits, Fachleistungen andererseits sollen getrennt werden. Die Nutzung des Persönlichen Budgets soll gefördert werden; dabei ist zu klären, woran es bisher (in Hamburg und anderswo) hapert. Hintergedanke der Reform ist nicht Sparen und Leistungsabbau. Andererseits soll es aber auch keinen „finanziellen Aufwachs“ geben, sondern die Reform strebt kostenneutrale Verbesserungen an. Die Länder wünschen eine Beteiligung des Bundes an den Kosten der Eingliederungshilfe. 
Hr. Eckert fragte dazu, warum Hamburg sich hinsichtlich der Zusammenführung von Eingliederungshilfe und Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) für behinderte Kinder zurückhalte. Hr. Dr. Voges hielt die Formulierung einer Zusammenführung „unter dem Dach der Jugendhilfe“ für eine Vorfestlegung. Wichtig sei aber in jedem Falle, die Problematik der Schnittstelle Eingliederungshilfe – Jugendhilfe zu bearbeiten. Hr. Eckert kritisierte, daß die Familien teilweise mit einer „Ping-Pong-Situation“ zwischen den beiden Leistungsträgern konfrontiert sind. Am 17.11. findet dazu eine Veranstaltung von Leben mit Behinderung und DPWV mit Behördenvertretern statt. Die normale Situation sei die Jugendhilfe, hier müßten die Leistungen – und Fachkompetenzen – aus der Eingliederungshilfe angebunden werden. 
Hr. Worseck fragte nach der Möglichkeit, aus der Eingliederungshilfe Leistungsgesetze ohne Bedürftigkeitsprüfung zu entwickeln. Hr. Dr. Voges hielt diesen Wunsch für verständlich; angesichts der Haushaltssituation sei es aber schwierig, aus der Nachrangigkeit der Eingliederungshilfe auszusteigen. 
Hr. Schwerdtfeger vermißte bei der Betonung des Personenzentrierten Ansatzes in den Überlegungen der Arbeits- und Sozialminister die Sozialraumorientierung. Hr. Dr. Voges verwies darauf, daß der Begriff des „inklusiven Sozialraumes“ Bestandteil der Beschlußvorlage sei. 
Hr. Richter betonte, daß in einem neuen Bedarfsbemessungssystem in einem ersten Schritt der Bedarf an Hilfen und Unterstützung möglichst vollständig zu erheben ist. Erst danach solle man prüfen, ob dieser Bedarf vielleicht teilweise durch Hilfen aus dem Sozialraum schon abgedeckt ist. Bedarf müsse sichtbar bleiben, auch wenn er im Einzelfall zur Zeit teilweise durch ehrenamtliche Hilfen aus der Nachbarschaft usw. abgedeckt werden kann. 
Hr. Wolfsdorff fragte, was die geplanten Veränderungen konkret bedeuten werden. Hr. Dr. Voges betonte, daß Hamburg bereits vieles praktiziere, was mit der Reform der Eingliederungshilfe bundesgesetzlich geregelt werden solle. Die Verhältnisse seien in den Bundesländern sehr unterschiedlich. Er frage sich, warum das Persönliche Budget in Hamburg nicht besser angenommen werde.
Hr. Eckert stellte fest, daß das ASMK-Papier in der Konsequenz die Unterscheidung „ambulant – stationär“ aufhebt; dies habe auch in Hamburg weitere Konsequenzen. Praktisch wird viel vom System der Hilfebedarfsbemessung abhängen, das für Hamburg insgesamt gelten wird (bisher gibt es getrennte Systeme für Menschen mit seelischen Behinderungen sowie für Menschen mit geistigen und Mehrfachbehinderungen). 
c) Gleichstellungsgesetz
Hr. Dr. Voges berichtete, daß die 2. Periode der Evaluation des Gesetzes noch nicht abgeschlossen ist. Die Ergebnisse müssen dann mit der Senatskoordinatorin und dem Landesbeirat ausgewertet werden. Innerhalb der Behörde wird z.Zt. überlegt, welche Änderungen des Gesetzes nötig sein könnten. Zum Beispiel könnte ein Rechtsanspruch auf Leichte Sprache sinnvoll sein. 
Hr. Becker betonte, daß die LAG Vorschläge zum Gleichstellungsgesetz gemacht und die Erfüllung ihrer Forderungen angemahnt hat, die bei der Erstellung des Gesetzes aufgestellt wurden. 
Hr. Dr. Voges ging davon aus, daß ein Zeitdruck bei der Überarbeitung des Gesetzes jedenfalls von der Behörde nicht ausgeübt werden sollte. 
Hr. Worseck berichtete, daß der Gehörlosenverband bereits im vergangenen Jahr Änderungsvorschläge an den Senatskoordinator gerichtet hat. Seither warte man auf eine Rückmeldung. 
Hr. Warnke wies darauf hin, daß eine Evaluation nach drei Jahren im Gesetz vorgesehen sei. Schnellschüsse sollten aber vermieden werden.
Hr. Richter erinnerte daran, daß die Frage der „Leichten Sprache“ auch von der LAG seit längerer Zeit als Anliegen für das Gleichstellungsgesetz benannt wurde.
Hr. Daszkowski hielt es für wichtig, im Zuge der Umsetzung der UN-Konvention auch das Hamburgische Psychisch-Kranken-Gesetz zu überprüfen. Dazu gehöre z.B. die Forderung, Betroffenen- und Angehörigenvertreter in die Aufsichtskommission zu berufen. 
d) Haushaltssituation
Hr. Dr. Voges referierte aktuelle Zahlen zur Haushaltsentwicklung: Hamburg erwartet in den kommenden 4 Jahren 6 Mrd. € weniger Steuereinnahmen. Hierfür werden neue Kredite aufgenommen werden müssen. Die Zinsen für diese Kredite von 100 Mio €/Jahr sollen im Haushalt eingespart werden. Die Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz gibt allein 2 Mrd. € für gesetzlich festgelegte Leistungen aus. Diese sind von den Einsparungen ausgenommen. Nach Vorausschätzungen würden sich diese Ausgaben aber bis 2012 auf 2,3 Mrd. € erhöhen, wobei die Auswirkungen der kommenden Arbeitsmarktkrise noch gar nicht einbezogen sind. 112 Mio € wird der Rechtsanspruch auf Kindertagesstättenplätze bis 2012 zusätzlich kosten, um 60 Mio würden die Hilfen zur Erziehung steigen, um 150 Mio die Sozialhilfe einschließlich Eingliederungshilfe. Bei der Eingliederungshilfe allein wird mit 22 Mio € Steigerung gerechnet, bei der Hilfe zur Pflege mit 10 Mio €. Hier hat die Behörde das Ziel, diesen Aufwuchs zu verringern und z.B. auf 2,1 Mrd. statt 2,3 Mrd. € Ausgaben zu kommen. Bei den eigentlichen Einsparungen (dem Beitrag der BSG zu den genannten 100 Mio) fange die Behörde „innen“ an und spare an ihren Personalkosten. 
Bei der Verringerung des Aufwuchses der gesetzlich festgelegten Leistungen will die Behörde Experten z.B. aus den Wohlfahrtsverbänden einbeziehen. Senator Wersich bevorzuge hier ein anderes Verfahren, als es früher üblich war: das Gespräch mit den Verbänden wird gesucht, eine gemeinsame Verantwortung wird angestrebt, und mögliche Stellschrauben zur Verringerung der Kostenzuwächse sollen gemeinsam identifiziert werden. Die Verbände haben ihre Gesprächsbereitschaft zugesagt (mit Ausnahme des Wohlfahrtsverbandes SOAL). Gleichzeitig wird die BSG aber vom Senat nicht aus der Verpflichtung zur Vorlage von Einsparvorschlägen entlassen. Die Verantwortung bleibt bei Senat und Bürgerschaft. Die Behörde will auch Schnittstellen zu vorrangigen Kostenträgern angehen; z.B. seien immer noch 16.000 Hamburger ohne gesetzliche Krankenversicherung, für die die Sozialhilfe mit hohen Beträgen für die Krankenhilfe aufkommen muß. Auch sei ein höherer Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft dringend wünschenswert. Verbesserungen der Einnahmesituation könnte es im Kindertagesstätten-Bereich geben. 
Weitere Schritte werde der Senat am 26.11. bei der nächsten Haushaltsklausur beschließen. 
Fr. Konther befürchtete, daß Sparmaßnahmen auf Kosten derjenigen stattfinden würden, die sich nicht wehren können. Eine Vermehrung der Einzelfallprüfungen bedeute viel Bürokratie und Arbeitsaufwand.
Hr. Kiel sprach die von Senator Wersich zur Diskussion gestellten „10 goldenen Regeln“ für die Einsparungen an. Dort wird auch eine „Erhöhung der Hürden für die Inanspruchnahme von Hilfen“ überlegt. Das schaffe Mißtrauen und könne zornig machen. Hr. Dr. Voges erklärte, diese 10 Regeln seien ein Prüfraster und ein Denkanstoß. Sie seien auch im Sinne einer Priorisierung gemeint. Regel 10 bedeute auch, möglichst keine Standards zu verschlechtern. Z.B. würde eine Erhöhung der KiTa-Beiträge bei einer Betreuungszeit über 5 Std. täglich auch eine Erhöhung der „Hürden der Inanspruchnahme“ bedeuten.
Hr. Richter wies auf Aussagen von Bürgerschaftsabgeordneten hin, nach denen die Behörden Sparvorschläge für die doppelte Summe der geplanten 100 Mio € zu machen hätten, zwischen denen dann entschieden werden solle; diese Vorschläge würden vertraulich behandelt, um keine Unruhe hervorzurufen. Hr. Dr. Voges stellte klar, daß es hierbei um die Sparvorschläge (von insgesamt 100 Mio) geht, nicht um die Frage der Begrenzung des Ausgabenzuwachses für die gesetzlichen Leistungen. Diese Sparvorschläge erbringe seine Behörde weitgehend durch Personalstreichungen. Bei der Begrenzung des Ausgabenzuwachses werde man im KiTa-Bereich viel erbringen können, im sozialen Bereich eher nicht. Die Erziehungshilfen seien eher ein Steuerungsproblem. 
Fr. Dr. Dawletschin-Linder sprach die PIER-Holding im Werkstattbereich an, die als Monolith praktisch nicht mehr kontrollierbar sei. Die Werkstätten hätten 2009 im Eingangsbereich eine Steigerung von ca. 50% im Vergleich zum Vorjahr aufzuweisen. Alternativen zur Werkstatt würden zu wenig unterstützt, womit sich die Behörde ins eigene Fleisch schneide. Hr. Dr. Voges kündigte an, daß die PIER-Holding eher gestärkt werden und das Eigenleben der Werkstätten damit besser steuerbar gemacht werden solle.
Hr. Schwerdtfeger schätzte ein, daß die Einbeziehung z.B. der Krankenkassen als vorrangiger Kostenträger für die im SGB V vorgesehene Soziotherapie bestenfalls bis 2011 realistisch wäre, vorher jedenfalls nicht. 
Hr. Dr. Voges erinnerte daran, daß es bei dieser Diskussion um den Doppelhaushalt 2011/2012geht.
Gegen 18.30 Uhr verabschiedete Hr. Becker Hrn. Dr. Voges mit Dank für seine ausführlichen Ausführungen und seine Gesprächsbereitschaft weit über die ursprünglich geplante Zeit hinaus.

In der anschließenden Diskussion und Auswertung des Gespräches berichtete Hr. Becker darüber, daß auch die LAG an den Gesprächen mit Senator Wersich beteiligt war (Hr. Becker, Hr. Eckert, Hr. Richter). Weitere Gespräche mit Behördenvertretern folgen. Die LAG müsse bei diesen Gesprächen darauf achten, daß keine Beschlüsse zu Lasten behinderter Menschen entstehen würden. 
Hr. Kiel ging davon aus, daß das Thema „Werkstätten für behinderte Menschen“ eine große Rolle in dieser Diskussion spielt, auch mit dem ASMK-Papier und mit der UN-Konvention. Die Aussage von Dr. Voges, die PIER-Holding weiter zu stärken, sei vielleicht der falsche Weg. Es mangele an Unterstützung von Alternativen zur Werkstatt. 
Hr. Worseck hielt es für sinnvoll, Krankenkassen und Rentenversicherung als vorrangige Kostenträger mehr in die Pflicht zu nehmen; viele Ansprüche könnten aber nicht durchgesetzt werden, auch aus Unkenntnis der Betroffenen. Hier wäre mehr Unterstützung der Behörde nötig. Bei den von der Behörde geplanten Einsparungen bei freiwilligen Leistungen gehe es auch um die Zuwendungen, aus denen auch die hauptamtlichen Mitarbeitern von Behindertenverbänden finanziert werden.
Hr. Niemann wies auf erhebliche Veränderungen beim Einsatz von Zivildienstleistenden in der Behindertenhilfe ab 2011 hin. Es wird nur noch mit 40.000 statt bisher 57.000 Zivis im Jahresdurchschnitt gerechnet. Der Bund entlastet sich hier, und die Länder müssen einspringen. 
Hr. Daszkowski berichtete, daß die Selbsthilfeorganisation AK 71 jetzt schon von den Behördenvertretern schlecht behandelt werde bei der Gewährung von Zuwendungen, obwohl sie mit umfassenden Öffnungszeiten und Angeboten auch Krankenhausbehandlung vermeiden hilft.

3) Zum Protokoll der vorangegangenen MV vom 31.8.2009 gab es keine Anmerkungen.

4) Nachwahl zum Vorstand
Hr. Becker erläuterte, daß nach dem Rücktritt von Hrn. Geray aus beruflichen Gründen jetzt die Position des/der Stellvertretenden Vorsitzenden vakant ist. Das Vorstandsmitglied Hr. Karsten Warnke hat seine Bereitschaft erklärt, als Stellvertretender Vorsitzender zu kandidieren. Auf die Frage von Hrn. Becker gibt es keine weiteren Vorschläge aus der Versammlung. Es wird keine geheime Abstimmung gewünscht. Hr. Warnke wird von den anwesenden Vertretern der stimmberechtigten Mitgliedsorganisationen einstimmig ohne Enthaltungen für den Rest der Wahlperiode bis Mitte 2011 gewählt und nimmt die Wahl an.
Damit wird die Position eines weiteren Vorstandsmitgliedes frei. Frau Bettina Grundmann erklärt sich zur Kandidatur bereit und stellt sich vor: sie arbeitet als Hörberaterin beim Bund der Schwerhörigen in der Wagnerstraße und ist selbst hochgradig schwerhörig. Zu ihrer Tätigkeit gehören Beratung und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem ist sie in verschiedenen Funktionen ehrenamtlich tätig. Sie kann sich gut vorstellen, nun auch in der LAG und damit auch für andere Gruppen behinderter Menschen zu arbeiten. Weitere Vorschläge gibt es aus der Versammlung nicht, es wird keine geheime Wahl gewünscht. Fr. Grundmann wird von den anwesenden Vertretern der stimmberechtigten Mitgliedsorganisationen einstimmig ohne Enthaltungen für den Rest der Wahlperiode bis Mitte 2011 gewählt und nimmt die Wahl an.
Hr. Becker weist darauf hin, daß Fr. Witt möglicherweise im Jahre 2010 aus dem Vorstand ausscheiden wird. Weitere Interessentinnen und Interessenten werden deshalb gebeten, über eine eventuelle Kandidatur nachzudenken.

5) Neues aus den Mitgliedsverbänden und Verschiedenes
Hr. Gleiss berichtete über bedrohliche finanzielle Probleme bei Autonom Leben. Die weitere Existenz der Beratungsstelle ist gefährdet. Die Behörde hat ein gewisses Entgegenkommen signalisiert, aber es wird dringend Unterstützung benötigt, um die Räume in der Langenfelder Straße aufrechterhalten zu können. Am 8.12. um 17.30 Uhr findet bei Autonom Leben ein Treffen statt, bei dem mit möglichen Unterstützern über weitere Schritte beraten werden soll. (Nähere Informationen siehe beiliegendes Informationsblatt).

Hr. Becker schloß die Versammlung gegen 19.00 Uhr.

(Klaus Becker, Vorsitzender)


(Stephan Richter, Protokollführer)
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